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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1995

Norm

EO §355 XIV

UWG §9a

Rechtssatz

In der Verö1entlichung der Gewinner nach Beendigung eines wettbewerbswidrigen Gewinnspieles liegt weder die

Gewährung noch die Ankündigung einer verbotenen Zugabe.

Entscheidungstexte

3 Ob 90/95

Entscheidungstext OGH 31.08.1995 3 Ob 90/95
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